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Alles begann mit Standortpolitik: Zürich soll-
te mit einer Erweiterung des Kunsthauses für 
die Sammlung des Waffenfabrikanten Emil 
Georg Bührle zum «wichtigsten Standort für 
den französischen Impressionismus nach 
Paris aufsteigen». So hiess es 2012 in den Ab-
stimmungsunterlagen für den 206 Millionen 
Franken teuren Museumsbau. Endet nun 
die Auseinandersetzung um 
die historisch kontaminierte 
Sammlung ebenfalls mit einem 
Standortentscheid?

Diese Frage stellt sich, 
nachdem die Bührle-Stiftung 
vergangene Woche ihren Zweck 
im Handelsregister geändert hat. 
Lautete dieser bisher, die Werke 
der Kunstsammlung «als Gan-
zes der Stadt Zürich zu erhalten 
und der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen», so wurde der 
Ortsbezug zu Zürich nun ge-
strichen. Die Sammlung muss also nur noch 
öffentlich gezeigt werden: ob weiterhin in Zü-
rich, Paris oder der arabischen Kunstmetropo-
le Abu Dhabi – alles ist jetzt denkbar.

Fragwürdige Änderung
Mit der Änderung erhält die Stiftung auf jeden 
Fall ein Druckmittel. Wie die armen Superrei-
chen, die sich derzeit vor einer Erbschaftssteu-
er fürchten, kann sie nun jederzeit mit ihrem 
Wegzug drohen, um ihrem Willen Nachdruck 
zu verleihen. Dabei hört Bührle-Stiftungsrat 
Victor Schmid, früherer PR-Experte bei Hirzel 
Neef Schmid Konsulenten, das Wort «Druck-
mittel» nicht gerne: «Mit der Änderung wol-
len wir uns alle Handlungsoptionen für die 
Zukunft der Sammlung offenhalten.» Die 
Sammlung bleibe vorerst im Zürcher Kunst-
haus, der entsprechende Leihvertrag läuft 
bis  2034. «Ein Wegzug war im Stiftungsrat 
bisher kein Thema.» Schmid lobt die «ein-
vernehmliche Zusammenarbeit» mit dem 
Kunsthaus.

Beim Präsidialdepartement der Stadt 
Zürich  – Stadtpräsidentin Corine Mauch sitzt 
auch im Vorstand der Kunstgesellschaft, die 
das Kunsthaus betreibt  – zeigt man sich von 
der Änderung des Stiftungszwecks «über-
rascht». Und zwar, wie Pressesprecher Lukas 
Wigger ausführt, gleich in doppelter Hinsicht: 
überrascht davon, dass die Stiftung eine sol-
che Zweckänderung angestossen hat, aber 
auch davon, dass die kantonale Stiftungs
aufsicht diese überhaupt gebilligt hat.

Tatsächlich gilt unter Jurist:innen der 
Zweck als der heilige Gral einer Stiftung. Ent-
sprechend braucht es sehr gute Gründe, um 
ihn abzuändern. Gemäss Zivilgesetzbuch sind 
Änderungen des Stiftungszwecks nur dann 
erlaubt, «wenn deren ursprünglicher Zweck 
eine ganz andere Bedeutung oder Wirkung 
erhalten hat, so dass die Stiftung dem Willen 

des Stifters offenbar entfremdet 
worden ist». Ist das im Fall Bühr-
le wirklich gegeben?

Stiftungsrat Victor Schmid 
begründet die Änderung so: 
«Die  pflichtgemässe Geschäfts-
führung der Stiftung ist infrage 
gestellt, wenn die Politik ver-
langen kann, dass einzelne Bil-
der aus der Sammlung entfernt 
werden müssen.» Allerdings ist 
gemäss dem aktuellen Leihver-
trag die Stiftung für die allfällige 
Restitution von Werken zustän-

dig, die während der NS-Verfolgung ihren jü-
dischen Vorbesitzer:innen entzogen wurden. 
Auch war es die Stiftung selbst, die zuletzt 
fünf Werke aus dem Kunsthaus entfernen liess, 
um eine «faire und gerechte Lösung» mit den 
Rechtsnachfolgern früherer Besitzer:innen zu 
finden. Auf die Nachfrage, die Begründung 
wirke reichlich spekulativ, betont Schmid er-
neut, dass eine zeitgemässe Auslegung des 
Stifterwillens eben alle Handlungsoptionen 
einschliessen müsse. Zudem habe  die kanto-
nale Stiftungsaufsicht die Änderung bewilligt.

Stadt kann Entscheid anfechten
Über die Änderung des Zwecks kann allerdings 
nicht nur die Stiftungsaufsichtsbehörde befin-
den – den Entscheid anfechten können alle, die 
über ein rechtliches Interesse am Zweck verfü-
gen, wie der Stiftungsrechtsexperte Hans Mi-
chael Riemer, emeritierter Professor der Uni-
versität Zürich, ausführt: «Weil die Sammlung 
von Bührle bisher der Stadt Zürich zugedacht 
und hier der Öffentlichkeit gezeigt werden 
sollte, könnten beispielsweise die Stadt Zü-
rich, vertreten durch den Stadtrat von Zürich, 
oder auch das Kunsthaus, vertreten durch den 
Kunsthausvorstand, eine Beschwerde einle-
gen.» Ob diese legitimiert erfolgt, darüber 
würde das kantonale Verwaltungsgericht ent-
scheiden. Selbstverständlich müssten auch die 
nötigen Fristen eingehalten werden. Er kenne 
den Fall nur aus den Medien, betont Riemer. 
«Aber angesichts des bisherigen Stiftungs-
zwecks und der Investitionen der Stadt Zürich 

in den Erweiterungsbau scheint mir das er-
wähnte rechtliche Interesse gegeben.»

Tatsächlich überlegt man bei der Stadt 
Zürich nach der ersten Überraschung, ob die 
Grundlagen für eine Anfechtung gegeben sind. 
Pressesprecher Lukas Wigger sagt: «Die Stadt 
ist zurzeit daran zu prüfen, in welcher Art die 
Stiftungszweckänderung ihre Interessen und 
die Interessen der Zürcher Bevölkerung be-
rührt. Darauf aufbauend wird sie entscheiden, 
inwiefern Schritte seitens der Stadt Zürich an-
gezeigt sind.»

Unterstützung kommt von der IG Trans-
parenz, die sich für die weitere Aufarbeitung 
der Bührle-Geschichte einsetzt. Ihr Vertreter, 
der Historiker Thomas Buomberger, meint: 
«Wenn die Stadt Zürich für eine Anfechtung 
legitimiert ist, würden wir diese begrüssen 
und unterstützen.» Ein Abzug der Sammlung 
sei bei aller Kritik an deren Entstehung und 
an der Aufarbeitung der Herkunft der Bilder 
keine Option. «Die Geschichte der Sammlung 
und damit auch die Verantwortung dafür ist 
stark mit Zürich verbunden. Zudem würde ein 
Wegzug eine Verschleuderung von Steuergel-
dern bedeuten.»

FAZ versus NZZ
Mit öffentlichen Geldern wurde nicht nur der 
Erweiterungsbau zum grösseren Teil finan
ziert, sondern auch die Ausstellung der Samm-
lung sowie deren Aufarbeitung. Derzeit berät 
die zuständige Kommission des Stadtparla-
ments einen Antrag über weitere drei Millio-
nen Franken. Anlass ist der unabhängige Un-
tersuchungsbericht des Berliner Historikers 
Raphael Gross. Die von ihm geforderte vertief-
te Abklärung will das Kunsthaus selbst über-
nehmen. Das Präsidialdepartement hält auch 
nach der Änderung des Stiftungszwecks am 
Vorgehen fest: «Die Umsetzung soll aus ethi-
schen Gründen und wegen der hohen gesell-
schaftlichen Relevanz rasch erfolgen.» Auch 
die Stiftung signalisiert Offenheit: «Wir sind 
jederzeit bereit, aufgrund neuer Erkenntnisse 
oder Quellen Restitutionen zu prüfen.»

Dass sie sich auch bei einer Änderung 
des Stiftungszwecks auf unbequeme Jahre 
einzustellen hat, zeigte eine mitleidlose Wort-
meldung der «Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung». Zu einem Kommentar der NZZ, wonach 
viele Museen der Welt die Sammlung mit of-
fenen Armen empfangen würden, meinte die 
FAZ: «Dies kann bezweifelt werden, denn jedes 
potentielle Museum wird sich bewusst sein, 
dass es ein vergiftetes Angebot bekommt.»

NEUES VON BÜHRLE

Zürich, Paris oder  
Abu Dhabi?
Die Bührle-Stiftung hat ihren Zweck geändert: Ihre Kunstsammlung soll nicht mehr zwingend  
in Zürich gezeigt werden müssen. Die Stadt prüft rechtliche Schritte dagegen.
VON KASPAR SURBER

Auf einmal soll ein Umzug möglich sein: Sammlung Bührle im Kunsthaus Zürich.   FOTO: MICHAEL BUHOLZER , KEYSTONE

PROJEKT VON KONSUMENT:INNEN

Ein Bioladen für Baden
Ende Jahr schliesst Alnatura ihre 25 Schweizer 
Bioläden, weil die Migros Zürich den Fran-
chisevertrag mit der deutschen Firma nicht 
erneuern will. Für jene Konsument:innen, 
die vor allem beim Grossverteiler einkaufen, 
ändert das wenig: Es gibt ein grosses Biosorti-
ment bei Coop und Migros.

Für die Biobranche und für wähleri-
schere Konsument:innen ist das Ende der Al-
natura-Filialen jedoch ein Verlust: Diese ver-
kauften neben günstigen Eigenmarken auch 
viele sehr gute Lebensmittel aus handwerk
lichen Verarbeitungsbetrieben wie der Deme-
ter-Molkerei Biomilk, Produkte von kleinen 
Tofumanufakturen, der Genossenschaft Bio-
farm oder der Vier-Linden-Betriebe (Zürcher 
Eingliederung).

In Baden versuchen nun drei Frauen, das 
Ende der Altnatura-Filiale beim Bahnhof zu 
nutzen, um im selben Gebäude einen neuen, 
genossenschaftlichen Biosupermarkt zu grün-
den. Die Badenerin Silla Gröbly hatte in der 
Alnatura-Filiale Flyer aufgehängt, um Kon
sument:innen zu suchen, die die Gründung 
eines solchen Ladens unterstützen. Eli Rutz 
und Steffi Koller wandten sich mit derselben 
Idee an die Immobilienfirma, der das Haus 
gehört. «Wir haben uns erst vor zwei Mona-
ten das erste Mal getroffen», erzählt Gröbly. 
«Dann ging es schnell.» Das Projekt «Baden 
isst Bio» gründet am Erscheinungstag dieser 
WOZ die Genossenschaft «Carota  – Organic 
Store», ein Crowdfunding läuft. Noch gibt es 
keine Zusage von der Immobilienfirma, aber 
wenn es klappt, könnte «Baden isst Bio» einen 
grossen Teil der bestehenden Infrastruktur 
für den neuen Laden nutzen.

«Wir sind mit Bauernbetrieben aus der 
Region im Kontakt, die uns beliefern wollen, 
und auch mit der Handelsfirma Biopartner», 
sagt Gröbly. Zum neuen Supermarkt soll ein 
Bistro gehören, das Mittagsmenüs anbietet 
und wo auch Veranstaltungen stattfinden. «Es 
soll ein richtiger Treffpunkt werden.»  DY T

EXPORTFINANZIERUNG

Im Zweifelsfall  
gegen das Klima
Sie hat es wieder getan: Vergangene Woche 
hat die SERV, die staatliche Schweizerische 
Exportrisikoversicherung, bekannt gegeben, 
den Bau des Gaskraftwerks Songon in Côte 
d’Ivoire zu unterstützen. Die in Baden ansässi-
ge GE Global Parts & Products – eine Tochter-
gesellschaft der US-amerikanischen GE  Ver-
nova – kann so, abgesichert durch den Schwei-
zer Staat, zwei Gasturbinen und zwei Genera-
toren nach Côte d’Ivoire liefern. Dort soll das 
372-Megawatt-Gaskraftwerk 2028 den Betrieb 
aufnehmen.

Mit der Inbetriebnahme des Kraftwerks 
werden jährlich 1,1  Millionen Tonnen CO₂ 
emittiert, hat Peter Bosshard, Experte für die 
Finanzierung fossiler Projekte, ausgerechnet. 
Auf seinem Blog «Swiss Climate Rambles» 
bezieht sich der frühere Kampagnenleiter der 
versicherungskritischen Organisation Insure 
Our Future auf Berechnungen, von denen 
auch der Bundesrat ausgeht  – und kommt 
zum Schluss: Durch Songon dürfte jährlich 
ein klimabedingter Schaden von 478  Millio-
nen Schweizer Franken entstehen. Bosshard 
kritisiert, die Projektverantwortlichen von 
Songon hätten sich nicht einmal die Mühe 
gemacht, Alternativen zum Gaskraftwerk zu 
evaluieren. Gerade in Côte d’Ivoire seien die 
Bedingungen für den Betrieb von Solarkraft-
werken  – gekoppelt mit Batterie-Speicher-
kraftwerken – «gut».

Doch die SERV foutiert sich offensicht-
lich um das von der Schweiz 2021 unterzeich-
nete Abkommen mit dem Titel «Clean Energy 
Transition Partnership». Darin hatten sich 
35  Länder und fünf Finanzinstitutionen ver-
pflichtet, keine neuen fossilen Projekte mehr 
mit öffentlichen Geldern mitzufinanzieren. 
Gemäss einem Bericht des International In
stitute for Sustainable Development hält sich 
eine grosse Mehrheit der Unterzeichner-
staaten inzwischen an das Abkommen  – die 
Schweiz dagegen gehört zu den wenigen, die 
das nicht tun.

So hat die SERV 2023 und 2024 den Bau 
von sechs Gaskraftwerken im Ausland unter-
stützt und inzwischen der Exportförderung 
von vier weiteren  – darunter Songon  – zuge-
stimmt. Der Bundesrat sowie das zuständige 
Staatssekretariat für Wirtschaft haben bereits 
in Stellungnahmen klar gemacht: Im Zweifels-
fall setzen sie den «Erhalt von Arbeitsplätzen» 
in der Schweiz über den Klimaschutz.  DS

«Wir würden 
eine Anfechtung 
begrüssen und 
unterstützen.»
Thomas Buomberger, 
IG Transparenz


